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Strafrecht und Moral

Um_strittene Fragen der Strafrechtsretorm

„Die Strafrechtsreiorm“, schrieb der bremische Oberlandesgerichtsrat Horst Woesner,
‚wird in dem Umftang ZUXX beherrschenden Thematıik, 1n dem die Entschlossenheıit des

Bundestages, sıch der großen Aufgabe stellen, erkennbar wächst.“ Nach überein-
stimmenden Erklärungen VO  . Generalbundesanwalt Max üde CDU): dem
Vorsitzenden des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform 1mM Bundestag, und
Staatsanwalt Adolf Müller-Emmert (SED): dem stellvertretenden Vorsitzenden die-
SCS Ausschusses, schreiten die Beratungen des Entwurfs für das LNEUEC Strafgesetzbuch
1m Ausschufß ZuLt VvOoran, daß noch 1n dieser Legislaturperiode, also bıs Sommer 1969,
mIit seiner Verabschiedung gerechnet werden dart Damıt wa4re den Se1It mehr als fünf-
z1g Jahren andauernden Bemühungen zahlreicher Juristen Aaus Wissenschaft und Praxıs
endlich der verdiente Erfolg beschieden.

Die Paragraphen des Strafgesetzbuchs greifen fühlbarer und tiefer als viele andere
Gesetze in die Freiheit der einzelnen Staatsbürger un: ıhrer Famıilien e1in, W C111 S1e
durch die Urteile der Strafgerichte ZÄKAG Anwendung gelangen. Es 1St eshalb aAr-

tenNn, dafß dieses GLE eidenschaftlichen Diskussionen 1n den breitesten Kre1i-
5CMN führen wird, sobald der Bundestag die Beratung der einzelnen Straftnormen autf-
nımmt. Das Interesse der Ofentlichkeit hat nıcht 7uletzt darıin seinen Grund, dafß
hier für jedermann spürbar Fragen yeht, die 1n 381 Zusammenhang mi1t der
Ethik, der Religion und den Weltanschauungen stehen. Wiıe die Verfassung eines Staa-
tes den politischen Grundüberzeugungen e1nes Volkes rechtlichen Ausdruck 1Dt, 1St
das Stratrecht das Spiegelbild der sittlichen Wertordnung, auf der das ftriedliche und
gesicherte Zusammenleben 1m Staat beruht.

Strafrecht in der pluralistischen Gesellschaft

Aus dem n  n Zusammenhang 7zwischen Sıttenordnung und Strafrechtsordnung
erwächst eın Problem, das 1n der bisherigen Diskussion die Strafrechtsreform ine
nıcht geringe Rolle spielte. Häufig wurde behauptet, die Christen, un: diesen

Neue Jur. Wochenschr. 1966, 99 (Rezension Baumann, Kleine Streitschritten ZUuUr Strafrechts-
reform, Bieleteld 1965, und einitz Würtenberger Peters, Gedanken ZUr: Strafrechtsreform,
Paderborn
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besonders die Katholiken, wollten 1n den umstrıttenen Fragén der Bestrafung des Ehe-
bruchs, der Gotteslästerung, der Schwangerschaftsunterbrechung 1 Fall der krimino-
Jogıschen, oder W16€e S1e oft unzutreftend bezeichnet wırd, der „ethischen“ Indikation,
und einer Reihe VO  } Tatbeständen des Sexualstrafrechts ıhre spezifısch religiös-christ-
lıchen Vorstellungen auch andersdenkenden Staatsbürgern aufzwingen.

Dieser Vorwurf verdient ernstie Beachtung. Auft den ersten Blick könnte scheinen,
als ob siıch Aaus der Welrt des Glaubens, der christlichen Ethik und Moraltheologie auch
unmiıttelbare Auswirkungen auf die Strafrechtsordnung ergäben; oder anders Aaus-

gedrückt, als ob die Paragraphen des Strafgesetzbuchs nach der Auffassung der V an-

gelischen Ethik oder der katholischen Moraltheologie nıchts anderes seın sollten als der
rechtliche Ausdruck ihrer Gebote un Verbote. Träte diese Meınung Z bestünde
der Vorwurf Z echt

Auf dem Boden einer solchen Auffassung würde konsequenterweise das Strafgesetz-
buch als das beste gelten, das 1ın möglichst weıtem Umfang die Moralvorstellungen un
Verbote der christlichen Sittenlehre auch 1im Bereich des Strafrechts 7A0n Geltung rächte.
So wırd in manchen Veröftentlichungen behauptet, da{ß durch die Gesetzgebung des
Bundestags un: durch manche Entscheidungen höchster Gerichte spezifisch katholische
Auffassungen für alle Staatsbürger verpflichtend gemacht werden sollen Das ilt 7 B
VO  - der Schrift des Düsseldorfer Oberlandesgerichtsrats Helmut Sımon „Katholisierung
des Rechts? Zum FEinflu(ß katholischen Rechtsdenkens auf die gegenwärtige deutsche
Gesetzgebung und Rechtsprechung“ Noch viel entschiedener kommt diese Tendenz
ZUMmM Ausdruck in dem polemischen Buch „Irennung VO  —$ Staat un Kirche“ des Ulmer
Rechtsanwalts Erwın Fischer8, das siıch den FEinflu(ß der evangelischen un der
katholischen Kirche auf die verschıiedenen Bereiche des öftentlichen Lebens wendet.

Gerade 1 Hınblick aut die weltanschaulich besonders umstrıttenen Fragen der De-
strafung VO  3 Homosexualıität un: der Unterbrechung einer aufgezwungenen Schwan-
gerschaft triıfit INan auf die Meınung, hier würden Forderungen der katholischen Mo-
ral 1n einer miıt der Struktur der pluralistischen Gesellschaft unvereinbaren Weise
gegenüber Andersdenkenden un: Andersgläubigen durchgesetzt. Joachim Beckmann,
Präses der Evangelıschen Kırche 1mM Rheinland, erklärte, 1Ur dann könne der Staat
verlangen, daß iıne durch Verbrechen aufgezwungene Schwangerschaft ausgetragch
werde, wenn Samıt, der Gesellschaft auf dem Boden der römiısch-katholischen Lehre
stehe4. In einem Reterat über die „Gefährdung der Freiheit 1in eıner freiheitlichen (se-
ellschaft“ meınte Helmut Thielicke 1mM Hınblick auf die stratrechtliche Behandlung
desselben Tatbestandes, gebe keine schlimmere Gewissenstyrannei, als WENN 1ne
dogmatische oder moraltheologische These solchen aufgezwungen werde, die VO  =) ıhr

Göttingen 1962, bes 71
München 1964, 261 fl) bes 305 f 311
Zur rage der Schwangerschafts-Unterbrechung, 1n Dtsches Ptarrerbl. 672 (1962) 433 f 1er 4235
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nıcht überzeugt selen5S. Und der Tübinger Strafrechtslehrer Jürgen aumann warnte

Za davor, die deutsche Strafrechtsreform VO  - der katholischen Bischofskonterenz AaUS-

schlaggebend beeinflussen lassen®.

Unterschiede zwischen Moraltheologie un: Strafrecht

Wer VO der Auffassung ausgeht, die Moraltheologie verlange, ihre Gebote un:
Verbote als solche 1n das Strafgesetzbuch des Staates transponieren, würde Wesen
und Selbstverständnis der Moraltheologie völlig mißverstehen. Moraltheologie die
protestantische Theologie spricht VO  } „evangelischer Ethik“ un: versteht darunter
sachlich weitgehend dasselbe 1St jener Bereich der theologischen Wissenschaft, der
sıch MI1t der Wertung des sittlichen Handelns des Menschen 1m Licht der Frohbotschaft
Jesu Christ]ı befaßt. Wıe jede Theologıe gyründet s1e in der göttlichen Offenbarung
und 1im Glauben. Im Gegensatz ZUTFr Strafrechtsordnung des Staates Iragt s1ie nach dem

ewıgen eıl des Menschen. Sıie sucht deswegen aufzuzeıgen, w 1e sich der Christ VOTL

Gott, VOTL sıch selbst un gegenüber der Gemeinschaft 1n seiner inneren Eıinstellung
und seiınem zußeren Handeln verhalten muß, durch eın Leben nach den Geboten
Christi sein ew1ges eıl wirken. Bereıts 1mM staatlichen Leben wiırd eın Bürger nıcht
schon deshalb als vorbildlicher Staatsbürger angesehen, weıl nıiemals mi1t den Straf-

1n Konflikt geraten 1St. Das gılt noch mehr für die christliche Moral Wer
nıcht die Gebote Gottes und das Sıttengesetz verstößt, 1St deswegen noch eın
vollkommener Christ. Der rad der sittlıchen Vollkommenheıt e1nes Christen be-
stimmt sıch ausschließlich nach dem Ma{i seiner (sottes- und Nächstenliebe, Aaus der
heraus se1n Leben gestaltet.

Das Strafrecht hat nach dem bekannten Axıom „De intern1s 18(8)  3 iudicat praetor”
(Der Rıchter urteilt nıcht über eın ınnere Vorgänge) ausschließlich mıiıt den nach außen
hervortretenden Handlungen Iu:  =) Wıe das se1it Jangem diskutierte Problem der

Abgrenzung des mi1t Strate bedrohten Versuchs einer Handlung VO  - der stratlosen
Vorbereitungshandlung einem solchen Versuch zeıgt, mufß dabej SOSa iıne solche
Handlung vorliegen, die bereits als unmittelbare Gefährdung des geschützten Rechts-

anzusehen ISEt Dıie christliche Moral 1St dagegen wesentlich ine Gesinnungs-
moral. Sıe umfaßt neben den nach außen hervortretenden Handlungen auch die eın
inneren Urteile un Strebungen. Die Moraltheologie urteilt 1 Blick aut das letzte
Ziel des Menschen un fragt, ob durch sein Handeln se1in ewı1ges eil wirkt oder
aufs Spiel Der Christ steht dabe;ji nıcht VOIL einem unpersönlichen Gesetz, sondern
Aantwortet auf den onadenhaften Anruf (sottes. Die Moraltheologie 1St sSOmı1t die Lehre
VO  >; der Verwirklichung der Frohbotschaft un der Nachfolge Christı 1n allen Be-
reichen des menschlichen Lebens.

Reterat VOI dem Arbeitskreis der @iB)0] 1n Wiesbaden. Vollständig In Die Zeit, Nr. 41 (18 Okt.
6  6 Die Welt, Nr 231 (3 kt
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Die Strafrechtsordnung des Staates

Ganz anders der Sınn des Stratrechts 1n der staatlichen Gemeinschaft. Der Staat
annn sıch nıcht unmıiıttelbar auf das ewıge el der Staatsbürger ausrichten. Nicht ein-
mal 1ın einer gelistig und relig1ös homogenen Gesellschaft ann dies seine Aufgabe se1N,
noch viel wenıger 1n einer pluralistischen Gesellschaft WwWI1e der uUHnSsSeTEN. ach der be-
reits auf Aristoteles zurückgehenden Formulierung hat der Staat das bonum COMMUNE,
das Gemeinwohl, verwirklichen, das heißt, hat Existenzbedingungen schaf-
ien, denen alle Staatsbürger 1 weıtestgehenden Ma ZUr vollen Entfaltung
iıhrer geistigen un: körperlichen Anlagen gelangen können. Diese Aufgabe 1St Je nach
dem Ört: der eIt un: der kulturellen Entwicklungsstufe eiınes Volkes verschieden. Sıe
ertordert höchsten Sachverstand und höchste sıttlıche Tugend, wird immer wieder 1EeCUu

gestellt un: ISt doch n1ıe vollkommen gelöst. Um S1e erfüllen, edient sich der Staat
der Gesetze. Sıe bıilden in ihrer Gesamtheit dıe Rechtsordnung. uch der Aufbau un
die Sıcherung der Strairechtsordnung 1St eın Mirttel Z.UT Verwirklichung dieses Gemein-
wohls, der Rangordnung nach [9) das notwendigste un tundamentalste.

Welche Handlungen mussen nun des Gemeinwohls willen MmMI1t Strafe edroht
werden? Eın VO  w jeher anerkannter Grundsatz der Moraltheologie besagt, da{fß der
Staat ıcht alles CGute Zwangs- un: Straigewalt stellen darf Er würde on

einem unerträglichen Vormund des Lebens. Er kann ZWaar grundsätzlich
alles VO  3 Gott Gebotene seiıne Satzungen aufnehmen und sanktionieren: darf
aber in Überwachung und Straigewalt LLUT SOWeIlt vehen, W1e das allgemeine Wohl;,
die Ordnung un: der Friede, der notwendige Schutz der Grundrechte der Person, der
Famıilie und der Kirche seın Eıiıntreten verlangen?. Wiährend die Moraltheologie die
natürlıiche Sıttenordnung voraussetzend un aut dieser aufbauend ihre Normen Aaus

der göttlichen Offenbarung un: AUS dem Glauben Yewinnt, gehört das Stratfrecht AUS-

schließlich dem Bereich des weltlich verstandenen Staates und der nafiirlichen Sıtten-
ordnung

Das Stratfrecht des Staates darf nıcht alle Verstöße die Sıttenordnung Mi1t
Strafe bedrohen. Es sıchert Jediglich das „ethische Mınımum“, die möralischen Grund-
9 ohne die ein gyeordnetes Zusammenleben nıcht möglıch 1St un: das Gemeinwohl
nıcht verwirklicht werden annn Mıt echt schrieb der Mannheimer Staatsrechtslehrer
Alexander Hollerbach, die Rechtsgestaltung 1im pluralistischen Gemehmwesen sollte
sıch mehr die Festigkeit des Konsenses 1n den elementaren Grundfragen der Sıtten-
ordnung, die „einfache Sıttliıchkeit“, angelegen se1ın lassen als die Umsetzung einer
anspruchsvollen Sozialethik 1n allgemein verbindliches Recht, das den 8 S
wärtigen Bedingungen kaum ine oyroße Geltungschance habe Das bedeutet jedoch
nıcht, w 1e Hollerbach ebenso nachdrücklich betont, dafß das echt dabei den Weg des
gerıngsten Wiıderstands gehen müßte. Die 1n uLNnserer Gesellschaft notwendige Sozial-

Härıng, Das Gesetz Christi I88! (Freiburg 146
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verantwortun se1 groß, daß auch das Recht hohe Anforderungen stellen müsseß.
Handlungen, die VO Staat nıcht mMI1t Stratfe edroht werden, sind deswegen nıcht
schon sittlich bedeutungslos oder Sar sıttlıch erlaubt. Sıe können trotzdem 1n hohem
Ma{iß BCSC die Sıttenordnung verstoßen.

Auft der anderen Seite darf 119  =) jedoch nıcht die Augen VOL der Tatsache verschlie-
ßen, da{ß in der öftentlichen Meınung die Bedeutung einzelner ethischer Normen VOT

allem daran SCIN  CM wird, ob un: wIie schwer eın Verstofß S1e auch stratrecht-
lıch verfolgt wiırd. Zutrefftend schreıbt daher der Bonner Stratrechtslehrer Hans Welzel
über die sıttenprägende un sittenerhaltende raft des Stratrechts: „Hıerın esteht die
Tiefenwirkung des Strafrechts: sosehr sıch se1line Normen autf die elementaren soz1ial-
ethischen Pflichten beschränken, legt C doch den Grund für den Bestand der
samten sıttliıchen Wertwelt einer elit  < .

Verschiedene katholische Auffassungen sind möglich

Aus der Tatsache, da{ß das Strafrecht des Staates ausschließlich der natürlichen un:
nıcht der dem Glauben entstammenden übernatürlichen Sıttenordnung angehört, er-

oibt sıch für den Katholiken un: für jeden Christen, daß als Staatsbürger und
Politiker nıcht ohne weıteres seine persönlichen religiös-sittliıchen Anschauungen in den
Bereıich des staatlichen Rechts übertragen darf Er MUuU vielmehr in jedem Einzeltfall
prüfen, ob iıne bestimmte Stratnorm für das Gemeinwohl un: für die Aufrechterhal-
Lung des gesicherten Bestands der ethiıschen Grundordnung des Staates erforderlich 1St.
Es kann daher auch Katholiken sehr verschiedene Meınungen darüber geben, ob
ein Tatbestand Strafe gestellt werden soll oder nıcht.

Deswegen stellen die Ergebnisse der neunjährıgen Beratungen des Katholischen
Arbeitskreises für Stratfrecht (oft auch „Katholische Stratfrechtskommission“ genannt)
1Ur 2Nne VO  s mehreren, 1M Finzeltall möglicherweise vertretbaren Auffassungen, nıcht
jedoch den katholischen Standpunkt dar, w1e arl Panzer 1n dem Bericht darüber
ausdrücklich hervorhebt19. Dieser Bericht enthält die Stellungnahmen des Arbeits-
kreises verschıiedenen Fragen un: Tatbeständen des Allgemeinen un Besonderen
Teıls des Strafgesetzbuchs und ISt dem Bundesjustizminister zugeleitet worden, als der
Entwurt für das NECUEC Strafgesetzbuch 1 Bundesjustizministerium ausgearbeitet wurde.
Berichte denselben Fragen auch mehrere evangelische remı1en 1m Auf-
Lrag der Evangelischen Kirche in Deutschland.

ITrennung VO Staat und Kirche?, 1n * Hochland 58 (1965/66)
Das deutsche Strafrecht (Berlin 91965) 19 I! S he ders., Gesetz und Gewissen, in Hundert

Jahre deutsches Rechtsleben. Festschr. Z hundertjährıgen Bestehen des Deutschen Juristentages I (Karls-
ruhe 397

10 Der Katholik un: die SA reCHtSTEISTN (Köln Volkswartbund
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Aus den zutreftenden Ausführungen anzers ergibt sıch, da{ß Katholiken die
Meinungen über die Strafwürdigkeit einer Handlung auch dann geteilt seın können,

die katholische Moraltheologie diese Handlung eindeutig als sıttlich verwertlich
verurteılt. Wıe NOCH zeıgen sein wird, kann dies bei der Beurteilung der CGottes-
lästerung, des Ehebruchs und einer Reihe VO  e} Tatbeständen des Sexualstratrechts der
Fall se1n. Wenn autf der anderen Seıite katholische un evangelische Christen 1n be-
stıiımmten Fragen etw2 beim stratfrechtlichen Schutz ungeborenen menschlichen Le-
bens weıthın übereinstimmen, {Oolgt daraus noch nicht, daß hier eın Gebot der katho-
ıschen Moraltheologie oder der evangelıschen Ethik 1Ns Strafrecht transponiert und
Andersdenkenden aufgezwungen werden soll Die betreftenden christlichen Staats-
bürger, Politiker, Abgeordneten un Wissenschaftler siınd vielmehr auf Grund lang-
jJähriger Urteils- und Gewissensbildung ZUr Überzeugung gekommen, dafß der straf-
rechtliche Schutz eines bestimmten Rechtsgutes für den Bestand der sıttlichen Grund-
ordnung des Staates wesentlich 1St Dabej haben sıcher auch relig1öse Überzeugungen
ine Rolle gespielt, doch n1ıe ausschlaggebend, daß nıcht auch unabhängig davon die
gegenteilige Auffassung als 1M Wiıderspruch ZU Gemeinwohl stehend erschiene.

Nachdrücklich erklärte daher Albert Hartmann den bereits zıtlierten Außerun-
SsCch Helmut Thielickes un: Joachim Beckmanns, solche Meınungen würden Fragen w 1e
die strafrechtliche Behandlung der ethischen Indikation auf eın Gebiet schieben,
S1e ıcht hingehörten, und das könne ıne sachliche Diskussion LLUTL 1n hohem Ma{filß C1-

schweren. eım Stratrecht gehe ıcht Glaubensfragen, 1n denen 1in uUuNseIer

freien pluralistischen Gesellschaft jeder seiner Überzeugung folgen könne un anderen
ihre Freiheıit lassen musse. VWer be] der Meinungsbildung mitwirken wolle, habe viel-
mehr sachlıche Gründe vorzulegen. Und die Entscheidung musse sıch Aaus eıiner Diskus-
S10N aller Gründe für und wider ergeben, un: WAar auf dem Weg, auf dem 1n unserer

Demokratie Entscheidungen 1n der Gesetzgebung herbeizuführen sejen11.

Voraussetzungen einer sachlichen Diskussion

Es ware  d 1n der Tat eın schwerer Verstofß das Prinzıip der Toleranz, das 1n
einer pluralistischen Gesellschaft dıe freiheitliche Demokratie erst ermöglicht, wWwenn die
Christen oder diesen die Katholiken versuchen würden, ihre gemeınsamen oder je
besonderen relig1ös-sıttlichen Auffassungen miıt dem Miıttel der Paragraphen des Straf-
gyesetzbuchs andersdenkenden oder andersgläubigen Miıtbürgern aufzuzwingen. Es

aber ebenso VO  3 Intoleranz, WECNN 1n der Diskussion manche umstrıttenen
Tatbestände des Entwurts für das Strafgesetzbuch ımmer wieder versucht wird, eınen
bestimmten Standpunkt 1LLUr deshalb, weil mMit der katholischen Moraltheologie 1m
Eınklang steht, VO  3 vornherein als typisch konfessionelle Auffassung hinzustellen und

11 Hartmann, Dıie ethische Indıkation, 1n dieser Zschr 17 (1962/63) 117
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damıt disqualifizieren‚ die betreftende Frage ausschliefßßlich nach sachrationa-
len und gemeinwohlbezogenen Gesichtspunkten erortern. ıne solche Haltung
macht ine sachliche Diskussion des betreftenden Problems unmöglıch.

Es kannn nıcht Aufgabe dieses Beıtrags se1n, 1mM tolgenden alle Tatbestände des Beson-
deren Teıls des Entwurfs für das nNeEUeEe Strafgesetzbuch behandeln, bei denen 1n der
bısherigen Diskussion divergierende Auffassungen Auseinandersetzungen darüber
geführt haben, ob 1ın bestimmtes sıttenwidrıiges Verhalten Strate gestellt WEeli-

den oll oder nıcht. och viel weniıger oll der Versuch NT  men werden, auch NUur

annähernd die am mehr überschaubare Literatur aufzuführen, die 1M Zusammen-
hang mMI1t der Strafrechtsreform Aaus Juristischer, theologischer, sozlologıscher und medi-
zinischer Sıcht diesen Problemen 1n den etzten Jahren erschienen 1St.

Verglichen MI1t der Gesamtzahl der Stratnormen des Entwurfs 1sSt die Zahl der AUuS

weltanschaulichen Gründen umstrittenen Tatbestände relatıv gering ber die Bestra-

fung der Eigentumsdelikte, der Vergehen und Verbrechen 1m AÄAmt, der Währungs-
delikte und vieler anderer Vergehen und Verbrechen bestehen keine grundsätzlichen
Meinungsverschiedenheıiten. Das sSOogenannte „politische Strafrecht“ 1St heftig umstritten,
weıl große Schwierigkeiten bereitet, die einzelnen Tatbestände rechtsstaatlichen An-

forderungen entsprechend präzıisieren; aber auch hier spielen Fragen der
ethischen Einstellung keine Rolle, weıl nach allgemeıiner Überzeugung der Staat und
seıne Einrichtungen Landes- und Hochverrat schützen sind.

Die Probleme, über die Diskussionen weltanschaulicher Art entstanden sind, betreften
die Bestrafung der Gotteslästerung, des Ehebruchs, der Homosezxualıtät, der hetero-
logen künstlichen Inseminatıon, der Sterilisation un: der Unterbrechung eıner auf-
CZWUNSCHNCH Schwangerschaft. Sämtliche Auseinandersetzungen haben ihren Grund
darın, da die siıttlichen Auffassungen über diese Tatbestände in HSGFE pluralisti-
schen Gesellschaft divergieren.

Gotteslästerung

Nach 187 des Entwurts 1 der Anfang der „Straftaten den
relig1ösen Frieden“ steht, wırd mM1t Gefängnis bis drei Jahren bestraft, wWer öffent-
lıch, 1n einer Versammlung oder durch Verbreiten VO  - Schriften Gott durch Beschimp-
rung in einer Weıse lästert, die geeignet St, das allgemeıne relig1öse Empfinden
verletzen. Es bedarf keiner Begründung, da{( gerade die Handlungen, die als Religions-
elikte bezeichnet werden, nach dem Urteil der Moraltheologie schwere sittliche Ver-

rehlungen darstellen. iıne Sanz andere Frage aber 1St, ob in UuNSeTeEeN pluralistischen

12 Der gegenwärtig dem Bundestag vorliegende Entwurf 1st 1n seınem Wortlaut ıdentisch mıiıt dem
bereits 1n der Wahlperiode Oktober 1962 eingebrachten Entwurt Bundestagsdrucksache LV/650

Okt 1962 Uun! WIr'| deshalb Zur Unterscheidung VO'  3 trüheren Entwürten als 19672 bezeichnet.
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Staat, der nıcht 1Ur jedes relig1öse Bekenntnis, sondern auch ede Weltanschauung, und,
wI1e das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich restgestellt hatl3, auch die Propaganda
tür den Atheismus schützt, das relig1öse Empfinden der Staatsbürger, die siıch ZU

Glauben Gott bekennen, durch besondere Strafandrohungen geschützt werden oll
Vereinzelte Stimmen ordern die Abschafiung dieser Stratnorm. Der Katholische
Arbeitskreis für Stratrecht un: entsprechende evangelische Kommiuissionen stehen jedoch
1ın Übereinstimmung MI1t der öftentlichen Meınung auf dem Standpunkt, da{fß der relı-
71ÖSE Friıede und der Anstand der relıg1ösen Auseinandersetzung14 auch strafrechtlich
geschützt werden sollen. S1e siınd notwendige Voraussetzung des 1n Art des Grund-

garantıerten altesten aller Grundrechte, der Glaubens- un: Gewissensfreiheit,
un des als unverletzlich gewährleisteten Rechts autf freie Religionsausübung.

Eınen beachtenswerten Vorschlag enthält die „Stellungnahme der Stratrechtskom-
missıon der Evangelischen Studiengemeinschaft ZUur Behandlung der SsSOgeNANNTLEN K
lıgionsdelikte be] der Strafrechtsreform“. Inhaltlich stimmt dieser Vorschlag weit-
gehend mit den Vorstellungen der Katholischen Stratrechtskommission überein. uch
Bundesjustizminister Gustav Heinemann hat sıch 1n jüngster eıit mehrfach 1n dieser
Rıchtung geäiußert. Gegenstand des stratrechtlichen Schutzes 1St danach nıcht die DPer-
SO  5 und Heıligkeit (Gsottes als solche Schutzgegenstand sınd auch ıcht die subjektiven
relig1ösen Empfindungen, wWenn auch diesen Empfindungen der objektive Tatbestand
der Verletzung des relig1ösen Friedens erweısen 1St Gegenstand des Schutzes 1St
vielmehr der Anstand der relig1ösen Auseinandersetzung. Nach dem Vorschlag der
Strafrechtskommission der Evangelıschen Studiengemeinschaft oll daher miıt Gefäng-
nN1s oder m1t Strathaft estraft werden, „WeI Ööfftentlich oder durch Verbreitung vVon

Schriften den Inhalt des relig1ösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer Vel1I-

höhnt oder verunglımpft“. Ebenso sollen die 1mM Inland bestehenden Kirchen und -
deren Religionsgesellschaften un Weltanschauungsvereinigungen SOWI1e deren Einrich-
tungen und Gebräuche VOL Verhöhnung und Verunglimpfung gyeschützt werden. 1ne
Äufßerung oll jedoch nach diesem Vorschlag dann nıcht stratbar se1nN, „WEeNnNn S1Ee eın
ANSCMECSSCHES Miıttel einer ernsthaften Kritik ISt  c 1

Ehebruch

Eın weıterer Tatbestand, der den umstrittensten des Entwurts gehört und einen
1  n Bezug ZUT Religion aufweist, 1St 1n der 1in 193 ID ausgesprochenen Bestrafung
des Ehebruchs enthalten. Der Entwurt behält die Regelung des 172 des geltenden
StGB bei und bestimmt, dafß mMI1t Gefängnis bis einem Jahr oder mi1t Strathaft be-

Beschluß Nov 1960 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 12
14 Vgl azu Panzer a.a.0 58 terner Schilling, Gotteslästerung stratbar? (München

Vgl Gewissenstreiheit nd Religionsdelikte, 1n : Zschr. Ethik 10 (1966) 177
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etraft werden soll, Wer seine Ehe oder ine fremde Ehe bricht. Die 'Tat wird LLUTL auf
Antrag un: 1LUFr dann verfolgt, W CII die Ehe SCn des Ehebruchs geschieden WOILI-

den 1St
Es esteht eın Z weıifel, daß der Ehebruch bereits 1n der Urkirche den re1l „Sro-

en Sünden“ zählte, die 1LUFr nach harter Buße nachgelassen wurden, un: dafß 1mM
ZesaAMTEN christlichen Bereich als schwere Verfehlung SCcSCH Gott un den Ehegatten
angesehen wird. Sehr problematisch 1St jedoch die Opportunıität seiner strafrechtlichen
Verfolgung. Gerade erfahrene Rıchter, die se1It Jahrzehnten 1m Amt sınd, gestehen,
da{fß 1n ihrer Erfahrung der Er StGB tast ausschliefßlich als Drohmiuttel Erpres-
SUNSCH beim Ehescheidungsverfahren mıiıt dem Ziel einer besseren Versorgung des
schuldlosen Ehegatten diente. Der Antrag auf Bestrafung se1 in den seltenen Fällen,
in denen überhaupt gestellt werde, ausnahmslos eın Akt der ache des hıntergange-
11 Ehegatten.

Dıie katholische Strafrechtskommission WAar mehrheitlich der Meınung, daß auch
VO  ; dieser in der Praxıs schwachen Norm ine sittenerhaltende raft ausgehen könne.
Sie wandte sich deshalb die Versuche einer Abschaffung. ach den kürrgzlich VOI-

öfentlichten Ergebnissen einer Repräsentativumfrage eines bekannten deutschen Me1-
nungsforschungs-Instituts haben sich V. der Bevölkerung der Bundesrepublik für
ine Beibehaltung der Bestrafung des FEhebruchs 1n der bisherigen orm un: 71 V,

SSa für 1ine Verschärfung des N 7Z2 StGB ausgesprochen. Insgesamt t(Freten somıt
nach dieser Umifirage 73 \ des deutschen Volkes für die Bestrafung des Fhebruchs
ein16. In dieser Forderung kommt das berechtigte Verlangen der überwältigenden
Mehrheit uUuNSsSeTrTESs Volkes nach einem besonderen rechtlichen Schutz der Institution der
Ehe ZU Ausdruck. Ob allerdings Z der 1702 des geltenden StGB beziehungsweıise
der 193 ertorderlıch iSt, wird 11a angesichts der Tatsache, da{fß das 7Zivilrecht —

sentlich wirksamere Mittel ZUuU Schutz VO  - Ehe un Famılıe bietet, miıt Gruün-
den bezweıteln dürten.

Homosexualıi;tät

i1ne bedeutende Rolle 1n der Diskussion der einzelnen Stratnormen des Entwurfs
spielt die Bestimmung über die Stratbarkeit der Unzucht 7zwıschen Maännern, bisher

175 StGB, künftig 216 Auch hier mu{ die moraltheologische und estraftrechtliche
Beurteilung schart voneiınander unterschieden werden. Die Schrift des Alten un: des
Neuen Testaments sieht 1n der Homosexualıtät iıne schwere sittliche Verfehlung. Die
katholische Moraltheologie un die evangelısche Sozialethik betrachten daher über-
einstimmend homosexuelle Handlungen als sittlıch verwerftflich. Sıe gehen dabei VO  .

der Voraussetzung AauUsS, da auch der Homosexuelle für selne sexuelle Betätigung 1m

KNA-Intormationsdienst Nr 45 (10 Nov

17* 759
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etzten verantwortlich 1St un: verlangen von ıhmn dieser Verantwortlichkeit den
Verzicht auf die Ausübung seiner Geschlechtlichkeit!7.

Das Problem der Bestrafung homosexuellen Verhaltens dagegen gehört se1it langem
den schwierigsten einer jeden Stratrechtsreform. Im Gegensatz ZUr Regelung des

S 175 StGB sıeht $ 216 iıne Bestrafung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, sofern
Cdiese nıcht gewerbsmäßig oder Ausnützung eınes Abhängigkeitsverhältnisses E1

tolgen, be; volljährigen Männern NUr dann VOTI, WEeNnNn eın Mannn „mit einem anderen
Mannn iıne beischlafähnliche Handlung vornımmt“. Mıt echt hat diese Bestimmung
weıthiın scharfe Kritik erfahren, weıl S1e dem Riıchter aum bewältigende Beweis-
schwierigkeiten auferlegt. Entweder 1STt 1m Interesse der Wahrung der siıttlichen
Grundordnung unseres Volkes erforderlich, auch die SsSOgeNANNTE „einfache“ Homo-
sexualıtät bestrafen: annn darf INa  3 die Strate iıcht auf beischlafähnliche Handlun-
gCcn beschränken: oder die Bestrafung der „einfachen“ Homosexualıtät 1St nıcht Z7W1IN-
gend geboten: annn muß der Staat auch die Bestrafung jener Handlungen unterlassen.

Als Hauptgrund für die Abschaffung der Bestrafung der „einfachen“ Homosexualı-
tat wiırd 1n vielen Varıationen das Argument angeführt, die Bestrafung der Homo-
sexuellen se1 MmM1t einem hohen Verzicht belastet, den 1iNan nıemals VO  - einem sexuell
Normalen verlangen würde, und daher rechrtlich fragwürdig18, Dazu kommt, daß iıne
Reihe vorwiegend romanıiıscher Länder diese Handlungen nıcht Strafe stellt.

Demgegenüber trıtt die katholische Strafrechtskommission dafür e1n, auch künftig
alle Formen der Homosexualıtät bestrafen, hauptsächlich gCn der Notwendig-
eIit e1nes verstärkten Jugendschutzes!®, Auch eın vorsichtig urteilender Wıssen-
schaftler w 1e arl DPeters (Tübingen) kommt ZU Ergebnis, da{fß bej Abwägung VON

allem Für un: Wider die Gründe tür die Beibehaltung der Stratnorm des Jjetzigen
175 StGRB überwiegen. „Geringfügige“ Vorgänge und Täter ohne kriminelle Hal-

tung könnten nach seiner Ansıcht dadurch stratlos bleiben, daß HA  } das Strafrecht
auf Handlungen beschränkt, die 1mM Einzeltfall iıne Freiheitsstrafe VO  $ 223 onaten
oder ine Geldstrafe bestimmter Söhe erfordern?®.

Welche unerwünschten Folgen die gänzliche Aufhebung der Bestrafung der „eInN-
fachen“ Homosexualıtät 1n mancher Hınsıcht haben kann, zeıgt die 1n Deutschland
WESC Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes (Art Abs Grundgesetz) ohl kaum
praktıkable Empfehlung des Hamburger Rechtsanwalts Heinrich Ackermann. Er trıtt

17 Lex Theol 0{ Kirche 2 469 Weber); Ev Staatslex. (Stuttgart 774 Janssen);
Thielicke, Erwägungen der evangelisch-theologischen Ethik ZU' Problem der Homosexualijität und

ıhrer stratrechtlichen Relevanz, 1n : Zschr. Ev Ethik (1962) 150
H.-J V, Schumann, 1n ! Neue Jur. Wochenschr. 1965, 7004 (Rezension Probleme der Homo-

philie 1n medizinischer, theologischer und Juristischer Sicht, hrsg. Bovet, Bern Ehrhardt,
ber homosexuelle Verhaltensweisen als Straftatbestand, 1n ! Münchener Med Wochenschr. 107 (1965)
178 ff 9 Köberle, Deutung und Bewertung der Homosexualıtät 1mM Gespräch der Gegenwart, 1n * Zschr.

Ev Etrhik (1962) 141
19 Panzer Aa
2() LThK Z 470
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dafür ein, den 175 StGB in der jetzıgen orm abzuschaffen, verlangt aber nach dem
Vorbild des Art. 157 des schweizerischen Milıtärstrafgesetzbuchs, gleichgeschlechtliche
Beziehungen in bestimmten institutionalisierten Männerwohngemeinschaften (z 1n
Kasernen, auf Schiften, 1n Gefängnissen) schlechthin Strate stellen21.

Dıieser SESAMLTE Fragenkomplex darf L1LLUFr nach sorgfältigem Abwägen sämtlicher
kriminalpolitischer und kriminalpsychologischer Faktoren entschieden werden. Eın
Festhalten jeden Preıs bestehenden 15 wiırd der Schwierigkeit dieser Proble-
matık ebensowenig gerecht WI1e eın Reformstreben, das schon 1n jeder Lockerung der
bisherigen Strafnormen eiınen Fortschritt erblickt. Das Bundesverfassungsgericht hat 1n
seiınem Urteil VO 1957 festgestellt, daß die Stratvorschriften (S$ 175 St
die sıch LUr die männliche Homosexualıtät richten, ıcht den Gleichheits-
grundsatz des Art des Grundgesetzes verstoßen. Der Sachverhalt werde jer VO

biologischen Geschlechtsunterschied entscheidend epragt, da eLIwa2 vergleichbare
Elemente daneben völlig zurückträten. Wer für die totale strafrechtliche Freigabe der
„einfachen“ Homosexualıtät eintritt, wird das verantwortungsbewußterweise Nur tun

dürfen, WenNnn sich eingehend mi1t der umtassenden Begründung auseinandersetzt,
die das Bundesverfassungsgericht ur die Stratwürdigkeit der männlichen Homosexua-
lıtätn der VO  - ıhr ausgehenden soz1alen Gefährdung beigebracht hat22 Sollte der
Gesetzgeber dıe einfache Homosexualität künftig nıcht mehr bestrafen wollen, wird
aut jeden Fall besondere Bestimmungen ZUuU Schutz der Jugend auch VOor A0 b
seiıtiger Verführung Jugendlichen selbst un: der Ofrentlichkeit treften mussen?®3.

Afidere Probleme des Sexualstrafrechts

Noch einige Tatbestände Aaus dem Bereich des Sexualstrafrechts verdienen Erwäh-
Ungs. 218 estraft ebenso w 1e bereıts 175 StGB die Unzucht mi1t Tieren in der
orm beischlafähnlicher Handlungen. Die Moraltheologie sieht 1n einer derartigen

21 H. Ackermann, Strafwürdigkeit des homosexuellen Verhaltens, 1n : Sexualität un Verbrechen.
Hrsg. N Bauer (Frankfurt 160

29 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 67 389—433 ber verschiedene soziologische Be-
tunde Ev Staatslex. 773 Langelüddeke).

Es verdient 11 diesem Zusammenhang Beachtung, daß 1n England, siıch sowohl eiıne VO  —$ Kar-
dınal Bernhard Griftin berutene Kommuissıon (Griftin-Report, Wwı1ıe eine 1im Auftrag des britischen
Innenministeriums durchgeführte Untersuchung (Wolfenden-Report, für die Nichtbestrafung homo-
sexueller Handlungen Erwachsenen ausgesprochen haben, 1m Parlament e1ın Antrag angenOMM:
wurde, der einen besonderen Schutz der Jugend bezweckt. Vgl Sexual Oftences Bill E der
Parlamentsdrucksache 179 (43/1) W 16 Julı 1965, mi1t dem Zusatzantrag des FEarls of Arran. Der Antrag
wurde 1m Oberhaus und nach Zeitungsmeldungen auch 1mM Unterhaus mM1t Mehrheit AaNngCNOMMECN. Nach
bs. 1 dieses Antrags sınd gleichgeschlechtliche Handlungen ann keine Straftat, die Beteiligten
damit einverstanden SIN und beide das Alter VO' Jahren erreicht haben Daraus folgt, dafß eine OMO-
sexuelle Betätigung straffreı iSt, WECNN einer der beide Beteiligten das Alter VO  } A Jahren noch
t erreicht haben Abs des Antrags besagt, da{fß diese Handlungen ebenfalls iıcht stratfrei SIn
S1e 1n Gegenwart ritter der 1n öffentlichen Toiletten begangen werden.
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Handlung ine schwere Abırrung 1mM Bereich des Geschlechtlichen. iıne andere
Frage aber iSt, ob dieser Tatbestand, der nach Ausweis der Kriminalstatistik immer
wıeder, auch selten, vorkommt, ZUrr Aufrechterhaltung der ethischen Grundord-
NUNS NN Volkes mit Strafe edroht werden mu{ Das wird INa  - schwerlich be-
weısen können.

Gleiches Mag VO der heterologen künstlichen Samenübertragung gelten. Sıe ol
durch $ 203 erstmals 1n der Strafrechtsgeschichte überhaupt Strate gestellt
werden. Auch hier ISt das Urteil der Moraltheologie eindeutig: Geschlechtliche Betäti1-
Un und Mutterschaft sind ausschließlich die Ehe gebunden. Wıe apst 1US XL
mehrmals erklärte, 1St die Hineinnahme remden Samens in die Ehe, abgesehen VON

der moralischen Verwerflichkeit des organgs der Samengewıinnung, auch be1 IR
seitigem Einvernehmen ehewidrig?4, uch nach evangelischer Auffassung widerspricht
die heterologe Inseminatıiıon der biblischen Anschauung VO der Ehe als ausschliefßlich
personaler Gemeinschaft 7zwischen einem Mannn un eiıner Frau®>, Fraglich 1St jedoch,
ob die (ın Deutschland noch nıcht sehr verbreitete) Vornahme der künstlichen Samen-
übertragung auch strafrechtlich gveahndet werden soll

Die Große Stratrechtskommission 1m Bundesjustizminıisterium hat sich $lr iıne Be-
strafung entschieden. Sıe tat dies VOTLT allem in Hinblick auf die unbestreitbaren Gefahren
der künstlichen Inseminatıon für die Institution der Familie26, wWw1e die Anonymıität des
Samenspenders, die psychischen Konflikte, die der Geburt eines solchen Kiındes oft
auch ann folgen, wWwenn der Ehemann der Tau vorher zugestimmt hatte, oder die
häufigen Fälle VO  . Täuschungen des Ehegatten durch die Frauen, die ohne Vorwissen
ihres Mannes die Samenübertragung vornehmen lassen. Dazu kommt, daß die hetero-
loge Inseminatıon auf Täuschung der Gesellschaft über die Abstammung des Kindes
angelegt 1St un: den Rechtsgedanken, der der Strafvorschrift des 169 StGB
(Personenstandsfälschung) zugrundeliegt, verstö($t27. Diese Gründe wıegen schwer.

Ahnlich wWwWI1e be1 der Problematik der Bestrafung des Ehebruchs, dem die künst-
ıche heterologe Insemination 1n innerer Beziehung steht, wırd INa  } die rage stellen
mussen, ob nıcht aut diesem Gebiet das Zivilrecht bessere Miıttel yACh Schutz der Insti-
tuti1on VO  e} Ehe un Famiıilie bereithält als das Strafgesetzbuch. Eıne große EAizienz
wird dem 203 E, Wenn (zesetz wird, ohl aum beschieden se1in. Die Handlungen,

Ansprache Sept 1949, 1n Acta Apostolicae Sedis 41 (1949) 557—-561 Deutsch 1n : Utz-Groner,
Autfbau und Entfaltung des gesellschaftlıchen Lebens (1954) 500—-506 Il Nr. 1028—1044).

Ev. Staatslex. 791 Domboaois); vgl auch Probleme der künstlichen Inseminatıon, hrsg. VO  3

Ranke Dombois Wıtten
26 In den USA haben sıch schon mehrtach Gerichte mi1ıt der rage befaßt, ob die Vornahme einer

künstlichen Inseminatıon als Ehebruch der als andere schwere Eheverfehlung werten ISt. Vgl 9  1€
künstliche Befruchtung VOT Gericht“, 1n:! FAZ Nr. (7 Jan 17 und die berichtigende Leserzuschrift
VO' Giesen, Bochum, FAZ Nr. 11 (13 Jan

Vgl Panzer a.a2.0 /9 Das Problem untersucht sehr eründlich Gıiesen, Dıie künstliche
Insemination als ethisches und rechtliches Problem, 1n : Trierer Theol. Zschr. 69 (1960) S Ln 86 E E} ders.,
Zur Strafwürdigkeit der Delikte Familie un: Sittlichkeit, 1n : Zschr. das 5C5S5. Familienrecht 12
(1965) 249
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die bestrafen will, spielen sıch 1m Verborgenen ab Die Fälle: in denen die ber-
Taguns des Samens VO  w einem Dritten MI1t Einwilligung des FEhemannes geschieht,
werden Aaus begreiflichen Gründen selten se1n. Wurde die Übertragung den
Willen des Ehemannes vOrgeNOMMCN, wird Wenn dieser davon ertährt 1n den
meısten Fällen ZUrTr Scheidung vemälß S 43 EheG (schwere Eheverfehlung) kommen.
Fur  D die Ehefrau, die die Samenübertragung sich vornehmen ließ, bringt daher

2703 ZUr Gefahr der Scheidung der Ehe noch zusätzlich iıne Bestrafung, deren Not-
wendigkeit 7zweitelhaft erscheint.

Es bleibt reilich die rage der Bestrafung der Mıttäter: des AÄrztes, der die ber-
vornımmt, un des Samenspenders. Die Bedrohung, die AUuUSs einer kommer-

ziellen Betätigung auf diesem Gebiet?8 für den Bestand der sittlichen Grundordnung
erwachsen kann, ISt zroß. Es fragt siıch aber dennoch, ob nıcht in Deutschland YST noch
die weıtere Entwicklung über Ausma{fß und Auswirkungen der Vornahme künstlicher
Samenübertragungen abgewartet werden ollte, bevor der Gesetzgeber sıch Straf-
sanktionen entschließt.

Die Vergewaltigungs-Indikation

Es yehört den besonderen Merkwürdigkeiten der bisherigen Diskussion die
Strafrechtsreform, daß den leidenschaftlichsten Auseinandersetzungen eın ara-
zraph geführt hat, der sıch überhaupt nıcht 1mM Entwurf für das LEUEC Strafgesetzbuch
findet Es handelt siıch 160 | der 1n dem VO Bundesjustizministerium AauSgeCAT-
beiteten Entwurt stand, aber 1im Sommer 1960 durch Beschlufß des Bundeskabinetts

Konrad Adenauer ersatzlos gestrichen wurde, noch bevor der Entwurf dem
Bundestag ZUZ1INg. Der Bundesrat hat diese Streichung gebilligt. In dem gegenwärtig
dem Bundestag vorliegenden Entwurt csteht der Stelle VO  ' 160 lediglich das Wort
„entfällt“.

Dieser 160 erklärte die Abtötung eıner Leibesfrucht durch einen Arzt dann für
nıcht strafbar, WECNN eın Gericht festgestellt hatte, daß jemand einer Tau 1ne Not-
zucht, eine schwere Schändung oder ıne künstliche Übertragung VO  3 Samen eines -
deren als des Ehemannes ohne ıhre Einwilligung begangen hatte un: dringende Gründe
tür die Annahme sprächen, daß die Schwangerschaft auf dieser 'Lat beruhe. eıtere
Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Schwangerschaftsunterbrechung nach

160 die Einwilligung der TAauU und die Einhaltung bestimmter Fristen sowochl für
die AÄnzeige des Verbrechens Ww1e für die Vornahme der Unterbrechungshandlung.

Das bisher geltende Recht anerkennt eINZ1IS den durch die Rechtsprechung des Reichs-
gerichts 1mM Jahr 192729 erstmals entwickelten Rechtfertigungsgrund der medizinischen

Vgl die drastischen Ausdrücke bei Hanak (Ev Staatslex. 789) Uun: die Begründung 203
In der Bundestagsdrucksache 1V/650, 256

Entscheidungen des Reichsgerichts 1in Stratsachen 61, 247
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Indikation iıne Unterbrechung der Schwangerschaft 1IST danach Ur zulässig, wenn Sie
nach gewıissenhafter arztlicher Prüfung das CINZISC Miıttel darstellt, die Schwan-
SCcI«C VOT dem 'Tod oder drohenden schweren Schädigung der Gesundheit ret-
ten urch 160 sollte e1in Grund für die Zulässigkeit VO  } Schwanger-
schaftsunterbrechungen eingeführt werden, für den sıch fälschlich weıl verharm-
losend“ die Bezeichnung „ethische (ın Schweden humanıtäre“) Indikation durch-
SEUZTE, während INa  =) besser VO  en kriminologischer oder, WI1e das Evangelısche Soz1ial-
exikon VO  =) Vergewaltigungsindikation sprechen würde®39

Dıie Rechtsprechung des ehemaligen Reichsgerichts un: des Bundesgerichtshofes hat
11112 Fall aufgezwungenen Schwangerschaft deren Unterbrechung nıemals als
lässıg anerkannt Manche Darstellungen der iıllustrierten Massenpresse erwecken
den Anschein, als solle durch den SCSCHWATISECN Entwurf für das NEeUeEe Strafgesetz-
buch ine bisher zulässige „ethische Indikation wieder beseitigt werden In Wahrheit
111 der Entwurf gerade den bisherigen Zustand aufrecht erhalten

Die rage der moraltheologischen Beurteilung IST auch beim Tatbestand der Schwan-
gerschaftsunterbrechung sorgfältig VO  3 der stratrechtlichen Behandlung unterschei-
den Die katholische Moraltheologie und auch zahlreiche namhafte evangelısche Theo-
logen3! betrachten e Schwangerschaftsunterbrechung auch nach Notzucht als
A Handlung, die direkt das Gebot Gottes „Du sollst ıcht verstöfßrt
Die Begründung dafür x1bt Gerhard Stratenwerth langjähriger Vızepräsident des
Außenamtes der Evangelischen Kırche Deutschland wenn schreibt, dafß das Un-
geborene das gleiche Wesen WIe das Geborene ber alle Stuten der Entwick-
lung 1IST Mensch VO Mutterleib A} SsC1INer Eınmaligkeit unterschieden VO  e} allen
anderen Menschen VOrTr ıhm MmMIiIt ıhm und nach ıhm C CISCNES auch WEn das Be-
wulfstsein dieser Ichhaftigkeit noch nıcht erwacht 1ST

Katholische Moraltheologie un: evangelısche Sozialethik lehnen weıthin u  °  ber-
einstımmend die Unterbrechung aufgezwungenen Schwangerschaft als sittlich -
erlaubt ab Die entscheidende rage Zusammenhang MIL der Strafrechtsreform lau-
tet jedoch auch hier, ob VO Gemeimwohl des Staates her geboten IST, diesen Tat-
estand weıterhin, WIC bısher, Strafe stellen.

Der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums begründete die Freigabe der
Abtreibung bei kriminologischer Indikation IN1t der seelischen Notlage der Frau, die
durch ein schreckliches Verbrechen CZWUNgCN wurde, Multter werden, ein Verbre-
chen, das Sı jedem Augenblick ıhrer Schwangerschaft bei der Geburt und auch
Spater VO  3 werde In der Presse wurde gerade dieses Argument
aufgegriffen, vielfach jedoch emotionaler VWeıse, dafß AMEe sachliche, allseitige Dıs-

Ev Soziallex 141963) AT Stratenwerth)
51 Ev Soziallex 2.a2.0 Ev Staatslex D] Wilkens); vgl auch die Stellungnahmen meh-

evangelischer Kommuissionen Zschr SCS Familienrecht 11 (1964) 413
Ev Soz1iallex 1063
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kussıon VO  e} vornherein unmöglıch wurdeß3. Als weıtere Gründe für die Zulassung der
kriminologischen Indikation wurden angeführt: die Mutter des Kindes musse das
Recht haben, das iıhr angetLaNe Unrecht beseitigen, die Tau habe das Recht der freien
Selbstbestimmung über ıhren KöÖörper un: der menschliche Embryo sSe1 noch eın Mensch
1im Rechtssinn.

Wıe schwer un erschütternd das Schicksal einer Frau, die Opfter einer Vergewalti-
Sung geworden 1St, 1m Einzelfall auch sein kann, bei der rechtlichen Diskussion dürten
die Gründe, die iıne Freigabe der Abtreibung sprechen, nıcht außer acht gelassen
werden. An erster Stelle steht dabei, WI1e Albert Hartmann mıiıt großem Ernst betont,
das vorstaatliche echt aut Leben, das allen Menschen ohne Unterschied VO  — Rasse
un Religion in yleicher Weıse unentziehbar zukommt?34. Das menschliche Leben be-
Sinnt nach Ausweiıs der Entwicklungsbiologie, nach der sich 1n dieser rage auch d1e
Rechtswissenschaft richten mulkß, nıcht erst miıt der Vollendung der Geburt, sondern be-
reıits MIt der Vereinigung der Keimzellen35. „Alle anderen Daten“, schreibt Erwın
Wiılkens, „sind willkürlich gewählt und verführen dazu, AUS Gründen des utzens und
der Zweckmäßigkeit über remdes Leben eiıgenmächtig bestimmen.“ Dafß
Zivilrecht in des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Rechtsfähigkeit des Menschen erst
MIt der Vollendung der Geburt aNSeETZL, andert daran nıchts; betrachtet Aaus

Gründen den Menschen 1Ur eıner eingeschränkten Rücksicht.
. Gleıiches oılt VO  w der Systematik des Strafrechts, wenn zwischen den Tötungs-

delikten geborenen Menschen un Abtreibungsdelikten den Ungeborenen Nier-
scheidet. Dıe schwedische Gesetzgebung anerkennt heute die kriminologische, die
eugenische, dıe medizinısche un die soz1almedizinische37 Indikation nebeneinander
1in weıtem Umftang. Sie rechtfertigt ıhr Vorgehen damıt, da{fß die Exıistenz des Menschen
ETIST miıt der Geburt beginne; vorher se1 „kein Mensch, sondern 1ın Embryo vorhan-
den d Diese Begründung beweist nıchts. Sıe zeıigt NUur, W 1e sehr die Gesetzgebung und
damit auch die Praxıs der Schwangerschaftsunterbrechung In Schweden mıt der biolo-
gischen und anthropologischen Wirklichkeit 1mM Wiıderspruch steht un: deshalb nıcht
als Vorbild für die Gesetzgebung 1n der Bundesrepublik dienen kann.

Würde die kriminologische Indikation rechtlich ireigegeben, würde, W ie Albert
Hartmann schreibt, „eIn Menschenleben der reijen Entscheidung anderer überlassen

Eın typisches Beispiel die Zusammenstellung VO' Leserzuschriften dem Tıtel Wer fragt die
Frauen?, 1n ! Die Zeıt, Nr. 47 12 Okt.

34 AaA 124
35 Böckle 1n einer Leserzuschrift: FAZ Nr. 297 (22 Dez

Ev Staatslex. 1943
37 Die soz1ialmedizinische Indikation 1mM ınn des schwedischen Rechts 1St gegeben, „WEeENN MI1t Rück-

sıcht auf die Lebensverhältnisse der Tau un die sonstigen Umstände ANSCHOMM werden kann, daß
ihre körperlichen und seelischen Kräfte durch die Niederkunft und dıe Aufziehung der Kinder ernstlich
herabgesetzt würden“. Vgl. Sımson, Die Jegale Schwangerschaftsunterbrechung 1n Schweden, 1ın Sexua-
lıtät und Verbrechen (s. Anm 21) Z
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deswegen, weıl andern, der Mutter, vielleicht auch ihrer Famiılie, hart 1St, MI1t seiner
Exıstenz tertigzuwerden“ S Das Problem der strafrechtlichen Behandlung der Unter-
brechung einer aufgezwungenen Schwangerschaft kann daher nıcht dadurch gyelöst
werden, da{fß der Staat „Mut ZUur Toleranz“ zeıigt und dem einzelnen die Entscheidung
nach seinem CGewissen freistellt40. ıne solche Argumentatıon übersieht, dafß das Recht
als überindividuelle Ordnung nıcht 1LLUL ine Ordnung für den Handelnden, sondern
auch für den VO  w der Handlung Betroftenen seıin muß Dadurch wiırd unmöglich,
w1e Hans Welzel 1n anderem Zusammenhang erklärt hat, beim Widerstreit Vvon (36
Set”7z und Gewiıissen dem Gewıissen prinzipiell den Vorrang geben41,

Würde 160 1n das HEW Strafgesetzbuch eingeführt, würde damit grundsätz-
iıch anerkannt, daß eın unschuldiges Menschenleben der direkten Verfügungsgewalt
anderer anheimgegeben werden annn Zur soz1alen Indikation ware dann HUr noch
eın kleiner Schritt42. Die Zustände 1n Schweden un der DDR. seit dem Geheim-
erlafß des Gesundheitsministeriums VO V A  A 1965 Schwangerschaftsunterbrechungen
behördlicherseits großzügig gefördert werden43, beweisen die Richtigkeit dieser Argu-
mentatıon. „Alle Probleme der soz1alen Indikation“, schreibt Albert Hartmann, „  1:
S$1e eiınmal wieder brennend werden sollten, des Eingriffs nach Verführung VO  - Mäd-
chen untfer einem bestimmten Alter, alle Forderungen nach Tötung mißbildeter Kinder
VOrTr und nach der Geburt, der verblödeten Alten, der unheilbar Kranken, finden dann
den Rechtsgrundsatz, den S1e ZUT ‚Lösung‘ brauchen, 1n Recht schon VOP.

Es soll 1n diesem Zusammenhang lediglich darauf hingewiesen werden, daß 1m Jun1ı
1966 Helge PfoSS: Inhaberin des Lehrstuhls für Soziologıe der Unıiversität Gießen,
1n einer Massen-Illustrierten die gyenerelle Abschaffung des Verbots der Abtreibung g-
ordert hat45 Sıe schreibt: „Während ıch keinen vernünftigen Grund finden kann, der
dıe Aufrechterhaltung des Verbots rechtfertigt, stoße ıch allenthalben auf Sachverhalte,
die seıne Aufhebung nahelegen.“ Nur ließen siıch die heute mi1ıt den illegalen Eın-
eriften häufig verbundenen physischen und psychischen Schäden auf eın Mınımum
reduzieren. Werde der Eingriff 1n jedem Fall VO  e eiınem Arzt VvVOrgleNOMMECN, se1
damit zugleich die Möglichkeit einer intensiven Beratung über Antikonzeptionsmittel
ZUr Verhütung weiıterer unerwünschter Schwangerschaften gegeben. Die Legalisierung
der Abtreibung erscheine auch deshalb als notwendig, weil anders uneheliche Geburten
sıch kaum verhindern ließen

4 A.a.O 131
S50 Werner, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, 1n seinem Festvortrag „Recht und ole-

ranz“ VOT dem 44,. Deutschen Juristentag, Hannover 1962 Abgedr. 1n : Verhandl. des 44,. Deutschen
Juristentages 11 (Tübıngen 12

41 (jesetz und Gewissen (s. Anm 398
49 Hartmann a.a.0© 131
49 Zu Schweden Anm ber die DDR vgl Herderkorrespondenz (1966) 1214 und Ev

Staatslex. 1944 Wilkens).
Hartmann - @ 131
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Hıer wıird die Tötung menschlichen Lebens als eın technisches Mittel ZUTE Erreichung
bestimmter gesellschaftlicher Zwecke betrachtet ohne Rücksicht auf ine Rangordnung
der VWerte, aut die 1SSETE freiheitliche Demokratie aufgebaut 1St. Eıne solche Argumen-
tatıon zeigt auch, W1€e sehr jene warnenden Stimmen Recht haben, die einen „Deich-
bruch 1m Recht“ befürchten, die kriminologische Indikation rechtlich freigegeben
würde. Ist C5S, kann I1a  =) MIit Recht Iragen, ein Strafrecfit, das den einfachen
Diebstahl un die Sachbeschädigung mM1t Gefängnis b1s drei beziehungsweise Zzwel
Jahren bestraift, dem höchsten Rechtsgut UÜHSSCLET Rechtsordnung, dem Leben eines
Menschen, aber diesen Schutz versagt?

Es geht be1i der Ablehnung der Vergewaltigungs-Indıikation, W 1e Stratenwerth
schreibt, nıcht darum, iıne bestimmte Morallehre allen aufzuzwingen, sondern darum,
ob gesetzlıch die JTötung eines Mens  en wesens erlaubt werden annn Wenn der (38
setzgeber dem Riıchter die Zubilligung miıldernder Umstände erlaubt und außersten-
talls dem Richter anheimstellt, im Einzeltall gänzlıch VO  > Strate abzusehen46®, sind
dıe TYTenzen für die Gesetzgebung abgesteckt, iınnerhalb derer S1e einer verzweıtelten
Mutter menschlich begegnen kann. Stratenwerth schließt seiınen überzeugenden Beıitrag
MI1t dem Hınweıs, se1 Aufgabe des Gesetzgebers un der kirchlichen und freien
Wohlfahrtspflege, überall dort heltend einzugreifen, ine Ehe oder iıne Famiılıie

zerbrechen drohe, weıl ein ınd durch Vergewaltigung empfangen wurde.
Die Entscheidung und damıt auch die letzte Verantwortung für das NEeUeEe Strafgesetz-

buch liegt 1n uUuLNlserer Demokratie nıcht 1n den Händen der Ethiker un: Moraltheolo-
SCNH, der Soziologen un: Mediziner, auch nıcht 1n den Händen der Vertreter der Straf-
rechtswissenschaft. Sıe ist ausschliefßlich den frei gewählten Vertretern des deutschen
Volkes, den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, übertragen. Sıe 1St ine politische
un zugleich 1n emınentem Maß 1ne sittliche Entscheidung. Be1 der Schaffung dieses
Gesetzbuchs dart nıcht darauf ankommen, Andersdenkende ihrer ber-
ZCUZUNg bestimmten Handlungen oder Unterlassungen nötigen. Gesetzgebung
verlangt Toleranz. i1ne Demokratie 1St jedoch LLUL möglich, wWenn sıch die oxrofße Mehr-
heit des Volkes eiınem gemeınsamen Bestand unverletzlicher un darum VO  - der
Rechtsordnung schützender sittlicher Grundwerte ekennt. Zu diesen Grundwerten
zahlt Al erstier Stelle die Würde und das unbedingte Recht auf Leben eines jeden Men-
schen, auch des Ungeborenen. Zu diesem gemeınsamen Bestand unverletzlicher Rechte
gehören erner alle anderen vorstaatlichen Grund- un: Menschenrechte.

45 Pross, Damıt s$1C meıine persönliche Auffassung ZU IThema Abtreibung kennen, 1n 9 Nr. D
(9 Junı

46 Ev Soziallex. 1069
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